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HaTDREICHUNG

Masseneinladungen zur Kieler Woche,
Travemunder Woche, zum Schleswig-Holsteinischen Musikfestival
und zu ännlichen historrsch gewachsenen im öffentlichen Interesse

liegenden gesellschaftl ichen Großveranstaltungen

Veranstaltungen dieser Art haben eine pol i t ische, gesel lschaft l iche, diplomati-

sche, tourist ische und wirtschaft l iche Bedeutung für das Land Schleswig-

Holstein und spielen im Ranking der Bundesländer, bei Arbeitsplatzsicherung

und Arbeitsplatzschaffung eine nicht unerhebliche Rolle. Damit verbundene

Einladungen an eine Vielzahl von Persönlichkeiten (darunter auch an Amtsträ-

gerinnen/Amtsträgern) sind ein wesentl iches Element dieser Veranstaltungen.

Großveranstaltungen dieser Art müssen stattfinden können. Andererseits darf

dabei kein strafbarer Versuch unternommen werden, durch Einladungen Ein-

f luss auf einzelne Amtsträger zu nehmen, um diese in ihrer Dienstausübung zu

beeinf lussen (2.8. zu Aufträgen, Genehmigungen usw. zu veranlassen). Dies

wäre eine strafbare Vorteilsgewährung, deren Anschein vermieden werden

M U S S .

Bei  der  Behandlung der Ein ladung müssen daher d ie recht l ichen Grenzen ein-

gehalten werden, gleichzeit ig der Grundsatz der Transparenz und der Offenle-

gung beachtet werden. Der Anschein einer,,Käufl ichkeit" darf auf keinen Fal l

hervorgerufen werden.
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3. Bei einladenden Inst i tut ionen sowie Eingeladenen herrscht Unsicherheit über

StrafbarkeiUNichtstrafbarkeit  eigenen Handelns, weil  es eine ,,breite Grauzone"

gibt, bei der auch unter Vol l jur isten streit ig werden kann, ob im Einzelfal l  die

Grenze zur Strafbarkeit  überschrit ten wird. Es handelt sich um ein kompliziertes

Gesamtgeflecht von strafrechtlichen Fragen, beamtenrechtlichen Fragen, ver-

waltungsrechtl ichen Fragen und Korruptionserlassen rn einem Grenzbereich

zwischen zulässiger , ,Kundenbetreuung",  lmagewerbung,  Tei lhabe an gesel l -

schaft l ichen Großveranstaltungen des Landes Schleswig-Holstein und poten-

tieller Straftat.

4. Pfl ichten der einladenden Inst i tut ion

4.1 .  Ein ladungen an Repräsentanten

Einladungen an Repräsentanten der entsprechenden Behörde werden an diese

d irekt versandt.

4.2 Eigenkontrol le

Jede Firma muss im Übrigen bei den Einladungsvorbereitungen selbst kontrol-

l ieren,  ob e indeut ige Fäl le vor l iegen,  in  denen die e ingeladene Person als

Amtsträger zzt. unmittelbar an Dienstausübungen in Bezug auf die einladende

Firma betei l igt ist (2.8. gerade über einen Auftrag zu entscheiden hat, über ei-

ne behördl iche Genehmigung usw.) .  ln  d iesen Fäl len sol l te  e ine solche Ein la-

dung wegen des Risikos strafrechtl icher Ermitt lungen auch dann unterbleiben,

wenn es s ich um , ,Massenein ladungen" handel t .

4.3.  Ein ladungen in a l len übr igen Fäl len

In a l len übr igen Fäl len (2.8.  an übr ige Amtsträger der  Behörde,  bei  Ein ladun-

gen mit Unklarheit bezüglich der Beteiligung des betreffenden Amtsträgers an

aktuel len behördl ichen Entscheidungen zugunsten/zu Lasten der Firma) emp-

f iehlt  sich folgender Weg:

Es ergeht  -  wie b isher übl ich -  e ine e inzelne persönl iche Ein ladung,  a l lerd ings

niemals an die Privatadresse, sondern immer an die Dienstadresse. Diese Ein-

ladungen werden nicht einzeln an die Betreffenden versandt, sondern gebün-

delt dem Leiter der entsprechenden Inst i tut ion übersandt mit der Bit te, die Ein-



ladungen an die betreffenden Personen weiterzuleiten, ggf. nach Ertei lung et-

waig erforderl icher Genehmigu ngen.

4.4. Musterschreiben an die Behördenleitung:

,,Betrifft: Einladu ng zu r . . ..(2. B. Regattabegleitfahrt. . . )

Anlage:  B Ein ladungen

Sehr geehrte@ Herr/Frau. .  .

in  der  Anlage übersende ich lhnen Ein ladungen zur  . . . .  (2.  B.  Regat tabegle i t -

fahrt) für Angehörige lhrer Behörde.

lch bit te Sie freundlich, diese Einladungen den betreffenden Damen/Herren zu

übermit te ln,  ggf .  nach Durchführung behördl icher Genehmigung.

Mit  f reundl ichen Grüßen"

4.5 Musterschreiben bei unklarer Amtsträgereigenschaft

Das Schreiben an den Eingeladenen kann selbstverständl ich bel iebig ausse-

hen. Besteht Unklarheit darüber, ob der Eingeladene Amtsträger ist oder nicht

(2. B. Geschäftsfü h rer einer kommu nalen G m bH, Aufsichtsratsm itgl ied einer

Versorgungs-AG unter kommunaler Betei l igung) erhält das Einladungsschrei-

ben zum Schluss e ine Anmerkung.

,,* sollten Sie Amtsträger/Amtsträgerin sein, wird davon ausgegangen, dass evtl.

erforderl iche Genehmigungen von dort aus eingeholt werden".

Dieses Schreiben geht dann an den Eingeladenen direkt.

5. Pfl ichten der genehmigenden Behörde

5.1 Der Dienstvorgesetzte des Amtsträgers muss entscheiden, ob er die Annahme

des geldwerten Vortei ls genehmigt oder nicht.



Er kann für seine Behörde und ggf. für einen bestimmten Personenkreis seiner

Behörde eine al lgemeine Genehmigung für bestimmte Veranstaltungen ertei-

len unter Wahrung der verwaltungsrechtl ichen Bestimmungen.

Der Dienstvorgesetzte kann alternativ über eine Einzelfal lgenehmigung ent-

scheiden.

5.2 Für beide Fallkonstellationen gilt, dass strafrechtlich dem Dienstvorgesetzten

ein breiter Ermessensspielraum zusteht, ob er die Tei lnahme an der Veranstal-

tung genehmigt. Maßgeblicher Ermessensgrund ist aus strafrechtl icher Sicht,

ob bei einer Tei lnahme des Beamten an der Veranstaltung der Anschein einer

Käuflichkeit dieses Beamten hervorgerufen wird. Strafrechtlich ist der Ermes-

sensspielraum der Genehmigungsbehörde nicht überprüfbar, es sei denn, dass

ein eklatanter Fal l  von Ermessensmissbrauch vorl iegt.

Für diese Ermessensentscheidung gibt es keine ,,Wertgrenze", jenseits derer

eine Genehmigung unzulässig wäre.

6. Pfl ichten des Eingeladenen

6.1 ls t  der  Eingeladene im Besi tz  e iner  a l lgemeinen Genehmigung oder e iner  Ein-

zelfal lgenehmigung seines Dienstvorgesetzten für diese Veranstaltung, hat er -

strafrechtlich - keine weiteren Pflichten (u n beschadet etwaiger innerd ienstlicher

oder bea mten rechtl icher Anzeigepfl ichten a n seinen Dienstvorgesetzten ).

Besitzt er weder eine al lgemeine Genehmigung noch eine Einzelfal lgenehmi-

gung (2.8. weil  dem Einladenden die Amtsträgereigenschaft ernfach unklar

war) ,  is t  es d ie Pf l icht  des Eingeladenen,ggf .d ie Einzel fa l lgenehmigung bei

sei nem Dienstvorgesetzten einzu holen.

7. Sonderfälle

7 .1 .  Mitgl ieder des Stadtrates oder des Gemeinderates sind keine Amtsträger

Amtsträger können sie nur dann werden, wenn sie in Gremien (2.8. Aufsichts-

rat einer Versorgungs-AG) vertreten sind und in dieser Eigenschaft nicht als

StadtraUGemeinderat handeln, sondern als Amtsträger für die Kommune.



7 .2. Privatrechtl ich organisierte Unternehmen der Kommunen

Vielfach wird ein Personenkreis eingeladen, der zu Gesellschaften der Kom-

mu nen gehört (2. B. Bau genossenschaften, Versorgu ngs-AG's, Stadtplan u ngs-

gesel lschaften, Entsorgungsgesellschaften usw.). Hier kann sowohl für den Ein-

ladenden als auch für den Eingeladenen rechtl ich unklar sein, ob Amtsträgerei-

genschaft vodiegt und wer in diesem Fall  der,,Dienstvorgesetzte" ist,  der die

Einladung - unter strafrechtl ichen Aspekten - genehmigen muss. Diese

Rechtsfragen sind äußerst kompliziert.

In dresen Fäl len b le ibt  es bei  dem oben skrzz ier ten Weg: Die e in ladende Firma

lädt die Person direkt ein mit derAnmerkung ,,sol l ten Sie Amtsträger sein, wird

davon ausgegangen, dass evtl .  erforderl iche Genehmigungen von dort aus ein-

geholt werden".

Der Eingeladene wendet sich an seinen ,,Dienstvorgesetzten". Wer Dienstvor-

gesetzter ist (2.8. beim Geschäftsführer einer GmbH, beim Aufsichtsratsmit-

gl ied einer AG) kann ebenfal ls zweifelhaft sein. Er sol l te in diesen Fäl len dasje-

nige Gremium/diejenige Person um Genehmigung bit tet,  die nach seiner

pfl ichtgemäßen Auffassung für eine Genehmigung zuständig wäre.

lm Ubrigen kann in solchen Fäl len Erleichterung dadurch geschaffen werden,

dass von den zuständigen Gremien (2.B. Aufsichtsrat) ein Beschluss über die

al lgemeine Genehmigung zur Tei lnahme an bestimmten Veranstaltungen ge-

fasst wird.

8. Transparenz

Mit dieser Verfahrensweise wlrd Transparenz geschaffen und jeder Anschein

von Heimlichkeit,  pr ivaten Beziehungen, unlauteren Verknüpfungen und der

Anschein von Käuflichkeit von Amtsträgern vermieden. Gleichzeitig hat sich je-

der Betei l igte an die Handreichung gehalten, die vom Generalstaatsanwalt des

Landes Schleswig-Holstein mit der Anregung zur Umsetzung verbreitet worden

ist.
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